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954/A XXVII. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Mag. Felix Eypeltauer,  

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 14.10.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 14.10.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Bundesgesetz, mit dem das 
Einkommensteuergesetz 1988 geändert wird 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Einkommensteuergesetz 1988, BGBl. Nr. 
BGBl. Nr. 400/1988, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 99/2020, wird wie folgt 
geändert: 

 

 1. § 28 (2) EStG lautet:  

(2) Aufwendungen für „(2) Aufwendungen für (2) Aufwendungen für 

 – nicht regelmäßig jährlich anfallende 
Instandhaltungsarbeiten, 

 – nicht regelmäßig jährlich anfallende 
Instandhaltungsarbeiten, 

 – nicht regelmäßig jährlich anfallende 
Instandhaltungsarbeiten, 

 – Absetzungen für außergewöhnliche technische 
oder wirtschaftliche Abnutzung und damit 
zusammenhängende Aufwendungen sowie 

 – Absetzungen für außergewöhnliche technische 
oder wirtschaftliche Abnutzung und damit 
zusammenhängende Aufwendungen sowie 

 – Absetzungen für außergewöhnliche technische 
oder wirtschaftliche Abnutzung und damit 
zusammenhängende Aufwendungen sowie 

 – außergewöhnliche Aufwendungen, die keine 
Instandhaltungs-, Instandsetzungs- oder 
Herstellungsaufwendungen sind, 

 – außergewöhnliche Aufwendungen, die keine 
Instandhaltungs-, Instandsetzungs- oder 
Herstellungsaufwendungen sind, 

 – außergewöhnliche Aufwendungen, die keine 
Instandhaltungs-, Instandsetzungs- oder 
Herstellungsaufwendungen sind, 

sind über Antrag gleichmäßig auf fünfzehn Jahre zu 
verteilen. Bei Gebäuden, die Wohnzwecken dienen, gilt 
hinsichtlich der Instandsetzungsaufwendungen 
folgendes: 

sind über Antrag gleichmäßig auf zehn Jahre zu 
verteilen. Bei Gebäuden, die Wohnzwecken dienen, gilt 
hinsichtlich der Instandsetzungsaufwendungen 
Folgendes: 

sind über Antrag gleichmäßig auf fünfzehnzehn Jahre zu 
verteilen. Bei Gebäuden, die Wohnzwecken dienen, gilt 
hinsichtlich der Instandsetzungsaufwendungen 
folgendesFolgendes: 

 – Instandsetzungsaufwendungen, die unter 
Verwendung von entsprechend gewidmeten 
steuerfreien Subventionen aus öffentlichen 
Mitteln getätigt werden, scheiden insoweit aus 
der Ermittlung der Einkünfte aus. 

 – Instandsetzungsaufwendungen, die unter 
Verwendung von entsprechend gewidmeten 
steuerfreien Subventionen aus öffentlichen 
Mitteln getätigt werden, scheiden insoweit aus 
der Ermittlung der Einkünfte aus. 

 – Instandsetzungsaufwendungen, die unter 
Verwendung von entsprechend gewidmeten 
steuerfreien Subventionen aus öffentlichen 
Mitteln getätigt werden, scheiden insoweit aus 
der Ermittlung der Einkünfte aus. 

 – Soweit Instandsetzungsaufwendungen nicht  – Soweit Instandsetzungsaufwendungen nicht  – Soweit Instandsetzungsaufwendungen nicht 
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https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004570
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 14.10.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 14.10.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
durch steuerfreie Subventionen gedeckt sind, 
sind sie gleichmäßig auf fünfzehn Jahre verteilt 
abzusetzen. 

durch steuerfreie Subventionen gedeckt sind, 
sind sie gleichmäßig auf zehn Jahre verteilt 
abzusetzen. 

durch steuerfreie Subventionen gedeckt sind, 
sind sie gleichmäßig auf fünfzehnzehn Jahre 
verteilt abzusetzen. 

Instandsetzungsaufwendungen sind jene Aufwendungen, 
die nicht zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
gehören und allein oder zusammen mit 
Herstellungsaufwand den Nutzungswert des Gebäudes 
wesentlich erhöhen oder seine Nutzungsdauer wesentlich 
verlängern. Bei Übertragung des Gebäudes auf eine 
andere Person gilt Folgendes: 

Instandsetzungsaufwendungen sind jene Aufwendungen, 
die nicht zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
gehören und allein oder zusammen mit 
Herstellungsaufwand den Nutzungswert des Gebäudes 
wesentlich erhöhen oder seine Nutzungsdauer wesentlich 
verlängern. Bei Übertragung des Gebäudes auf eine 
andere Person gilt Folgendes: 

Instandsetzungsaufwendungen sind jene Aufwendungen, 
die nicht zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
gehören und allein oder zusammen mit 
Herstellungsaufwand den Nutzungswert des Gebäudes 
wesentlich erhöhen oder seine Nutzungsdauer wesentlich 
verlängern. Bei Übertragung des Gebäudes auf eine 
andere Person gilt Folgendes: 

 – Bei entgeltlicher Übertragung können ab dem 
der Übertragung folgenden Kalenderjahr 
restliche Fünfzehntelbeträge nicht mehr 
abgezogen werden. 

 – Bei entgeltlicher Übertragung können ab dem 
der Übertragung folgenden Kalenderjahr 
restliche Zehntelbeträge nicht mehr abgezogen 
werden. 

 – Bei entgeltlicher Übertragung können ab dem 
der Übertragung folgenden Kalenderjahr 
restliche FünfzehntelbeträgeZehntelbeträge 
nicht mehr abgezogen werden. 

 – Bei unentgeltlicher Übertragung können ab dem 
der Übertragung folgenden Kalenderjahr 
restliche Fünfzehntelbeträge vom 
Rechtsnachfolger fortgesetzt werden. 

 – Bei unentgeltlicher Übertragung können ab dem 
der Übertragung folgenden Kalenderjahr 
restliche Zehntelbeträge vom Rechtsnachfolger 
fortgesetzt werden.“ 

 – Bei unentgeltlicher Übertragung können ab dem 
der Übertragung folgenden Kalenderjahr 
restliche FünfzehntelbeträgeZehntelbeträge 
vom Rechtsnachfolger fortgesetzt werden. 

 

 2. In § 124b EStG wird folgende Z 366 angefügt:  

§ 124b. 

 1. … 
 § 124b. 

 1. … 

  „366. § 28 Abs. 2 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 99/2020 ist 
erstmalig bei der Veranlagung für das 
Kalenderjahr 2021 und letztmalig bei der 
Veranlagung für das Kalenderjahr 2025 
anzuwenden.“ 

 366. § 28 Abs. 2 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 99/2020 ist 
erstmalig bei der Veranlagung für das 
Kalenderjahr 2021 und letztmalig bei der 
Veranlagung für das Kalenderjahr 2025 
anzuwenden. 
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